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Aer Antrag des Abgeordneten Straßer , welcher
in der Kammer unterstützt und zur Vorberathung
an die Abtheilungen verwiesen wurde , geht dahin:

„Es sei zur Beseitigung aller mit dem be¬
stehenden Militär -Conscriptionsgesetze verbundenen
Ungerechtigkeiten und Willkührlichkeiten sogleich ein
neues , nach dem Principe der Gleichheit aller
Bürger vor dem Gesetze beruhendes Regulativ zu
verfassen , und unverzüglich in Wirksamkeit zu
setzen. '

Der zur Vorberathung über diesen Antrag
zusammengesetzte Ausschuß ist von der Meinung
ausgegangen , daß er sich die unverzügliche Ent-
werfung eines neuen vollständigen Militär - Con-
scriptionsgesetzes bei der Kürze der Zeit und be¬
vorstehenden Reorganisirung der gouvernementalen
Verhältnisse der Provinzen um so weniger zur
Aufgabe machen dürfe , als

Erstens:  das Militär - Conscriptionsgesetz
einen Theil der Gesammtwehrverfassung bildet , ein
letztere umfassendes Gesetz aber von dem Ministe¬
rium , nach Aeußerung des Herrn Kriegsministers
vorbereitet wird , und demnächst zur Vorlage an
die Reichsversammlung gelangen soll , mit diesem
daher ein vollständiges neues Militär - Conscrip¬
tionsgesetz der Berathung und Schlußfassung der
Reichsversammlung ohnehin unterzogen werden
wird;

Zweitens:  das Militär -Conscriptionsgesetz
nicht nur der allgemeinen Wehrverfassung als ein
Theil derselben angehört , sondern selbst mit der
Gemeinde , und Nationalgarde - Verfassung in
engster Verbindung stehet , letztere aber erst mit der
Berathung des Reichs Constitutionsentwurfes zur
Sprache kommen wird.

Der Ausschuß hat jedoch die Nothwendigkeit
erkannt , jene Verbesserungen an den Bestimmun¬
gen der bestehenden Recrutirungsgesetze sogleich zu
bevorworten , welche

») dem Principe der Gleichheit und Freiheit
widersprechen,

K) die Abstellung der schreiendsten Mißbräuche,
mit welchen die Ausübung der Recrutirungs-
gesetze verbunden ist, zum Gegenstände haben.
Zu dieser Bevorwortung führte den Ausschuß

die Ueberzeugung , daß die Reichsversammlung be¬
müht seyn müsse , den Grundsatz der Gleichheit und
Freiheit aller Staatsbürger , auf welchem sie selbst
beruht , in diesem die Interessen aller Staatsbür-
ger befangenden Gesetze aufrecht zu erhalten , und
da , wo dieser Grundsatz verletzt erscheint , solchen
geltend zu machen , daß ferner die Staatsbürger
von dem Streben und Wirken des ersten von ihnen h?«



schickten Reichstages zu erwarten berechtiget seien

er werde seine Aufgabe — Uebelstände zu entfer¬
nen , welche das Volk seit einer unabsehbaren
Reihe von Jahren auf das härteste bedrücken —

erken nen  und zu lösen beflissen seyn.
Der Ausschuß hat unter solchen Umständen

geglaubt , sogleich jetzt die entsprechenden Abände-

rungen an den Recrutirungsgesetzen bis zur Er¬
scheinung der neuen Wehrverfassung , obwohl die-

selben für die im Monate Juni d. I . ausgeschrie¬
bene Recrutirung kaum mehr in Anwendung kom¬

men dürften , aus dem Grunde in Vorschlag zu
bringen , weil die in fast allen auswärtigen Staaten

herrschenden Wirrnisse es nicht ermessen lassen , ob

der Weltfriede werde erhalten werden können , zu¬
mal als selbst in Italien der Friedeusabschluß noch

nicht zu Stande gekommen ist, daher noch in die¬
sem Jahre der Fall eintreten könnte , daß dem

Reichstage eine Vorlage um Bewilligung einer
neuerlichen Recrutenaushebung zukommen würde.

Es wird Niemand bezweifeln , daß die in dem
Recrutirungsgesetze v. I . 1827 enthaltene Be¬

freiung des Adels von der Militärpflichtder errun-
genen staatsbürgerlichen Gleichstellung schroff ent¬
gegenstehe.

Der Wegfall dieser Befreiung wird daher
von dem Ausschüsse als dringend nothwendig an¬
erkannt und der Reichsversammlung die Aufhebung
dieses Privilegiums anempfohlen , wenn sie in Eon-
sequenz mit ihrem Daseyn , in Consequenz mit ihrer
Bestimmung bleiben , wenn sie dem Principe der
Gleichheit und Gerechtigkeit entsprechen will.

Die übrigen im bisherigen Gesetze normirten

Eremptionen beruhen mehr auf Humanitäts - und
staatswirthschaftlichen Rücksichten , sie verstoßen da¬

her minder gegen das Principjder Gleichheit , stellen
sich dem Staatsbürger als minder gehäßig dar,
und bedürfen demnach , wenn sie auch als Aus¬
nahmen von der allgemeinen Wehrpflicht nicht gut¬

geheißen werden können , und bei Regulirung der
letztem , deren Aufhören bevorsteht , nicht der
sogleichen schleunigen Beseitigung , weil es sich jetzt

lediglich um Entfernung solcher Gebrechen handelt,
welche einerseits als nicht zu rechtfertigende Pri¬

vilegien dem Grundsätze der errungenen Gleichheit
vor dem Gesetze widersprechen , andererseits zu

schreienden Mißbräuchen Anlaß geben.
Unter die hervorragendsten Uebelstände und

Veranlassungen zu Verletzungen der Freiheit , welche
das bisherige Recrutirungsgesetz im Gefolge hat,

gehört ferner die Willkührlichkeit , welche bei der
Auswahl der Stellungspflichtigen von Seite der
damit betrauten Beamten ausgeübt werden kann.

Es ist nämlich dem Beamten , welchem die
Stellung der Militärpflichtigen auf den Assent-

platz obliegt , anheimgestellt , die in die zur Stellung
berufene Altersklasse fallenden Wehrpflichtigen in

beliebiger Reihe und Ordung in den Assentlisten

aufzuführen , und wenn nun der Stellungsbezirk
mit einer mehr als hinlänglichen Anzahl Militär-



pflichtiger Männer versehen ist , liegt es auf der
Hand , daß der Beamte , da die Recruten nach der

in der Assentliste enthaltenen Reihe vorgeführt
werden , jene , welche er zu begünstigen bestrebt ist,

zuletzt verzeichnen wird , weil dann die zuletzt Ver¬
zeichnten , sobald das Kontingent aus den zuerst
Vorgeführten abgestellt ist , von der Untersuchung
und Stellung befreit bleiben können.

Zur Beseitigung dieses Unfugs erscheint die
im lombardisch . venetianischen Königreiche und in
Tirol bereits eingeführte Losung als ein geeigne¬
tes Mittel , indem durch die Losung dem Zufalle

anheimgestellt wird , in welcher Reihe die Mili¬
tärpflichtigen zur Stellung gelangen , sonach eine

Begünstigung und Willkühr durch spätere Einzeich-
nuug in die Assentliste für den einen oder andern
Recruten dann nicht mehr Platz greifen kann.

Ein fernerer Uebelstaud , welcher zu vielfachen
Mißbräuchen Anlaß gibt , und dessen Behebung
sich als dringend nothwendig darstellt , besteht in
den im Orte der Kreisämter strikten Assentirungs-
Commissionen.

Bezirke , welche oft 8 bis 10 Meilen weit vom

Sitze des Kreisamtes entfernt sind , müssen ihre
Recruten dahin gestellig machen . Gleich wilden
Horden pflegen diese Recruten , welche gewöhnlich
von ihren Aeltern sowohl , als Gemeinden und von

dem Amte Reisegelder erhalten und hiedurch mit
den Mitteln zur Wöllerei versehen werden , den
meilenweiten Weg bis zum Stelluugsorte zurück¬

zulegen , und sich in dem vermeintlichen Genüsse
der letzten Augenblicke der Freiheit jedmögliche
Ercesse zu erlauben . Den Gemeinden erwachsen
durch die weiten und nicht selten bei einer und
derselben Recrutirung sich mehrmal wiederholenden
Transporte , zumeist sehr große Kosten , und endlich
wird durch die Firirung einer bestimmten Assent-
commission zu Begünstigungen und Bestechungen
auf dem Assentplatze besonderer Anlaß gegeben.

Um diesen Uebelständen zu begegnen stellet
sich die Errichtung mehrerer Assentirungsbezirke in
jedem Kreise und die Bildung von Assentirungs-
commissionen unter Vergebung von Ausschüssen
aus der Mitte der Gemeindeglieder , als geeignet dar.

Endlich glaubte der Ausschuß begutachten zu
sollen, eS mögen statt der bisherigen eilf, nur sechs
recrutirungspflichtige Altersklassen , und zwar vom
vollendeten zwanzigsten  Jahre angefangen , an¬
genommen werden ; weil nach den gemachten Er¬
fahrungen und nach den Conscriptions -Elaboraten
v. I . 1846 , gemäß welcher in den conscribirten
Provinzen die drei jüngsten Altersklassen allein
schon 286 .636 Mann zählten , während das abzustel¬
lende Contingent im Durchschnitte bloß 40 .000 Mann
jährlich beträgt , sicherlich sechs Pflichtige Alters¬
klassen genügen und es nothwendig ist , daß sich
die in den Jahren vorgerücktem Staatsbürger
ohne Desorgniß einer durch den Militärdienst zu
erleidenden Störung ihrem Lebenserwerbe ruhig
widmen können.



Dagegen aber möchte die jüngste Altersklasse von
dem vollendeten neunzehnten  auf das vollen¬
dete zwanzigste  Jahr verlegt werden , weil

nach den gemachten Erfahrungen die Stellung - -

Pflichtigen im Alter von 19 Jahren sehr häufig
noch zu schwach befunden werden.

Die freiwillige Werbung dürfte bei dem be¬
kannten Widerwillen des Landbewohners gegen die

Militärstellung nicht als das alleinige Mittel zur
Ergänzung des Militärstandes in Antrag gebracht
werden , und von der Herabsetzung der Militär¬
dienstzeit glaubte der Ausschuß bei dem Mangel

eines neuen konstitutionellen Wehrverfassungsgetzes
abseh en zu müssen.

Der Ausschuß , von dem Grundsätze ausge¬
hend , es sei vor Allem nothwendig , die Anerken¬
nung des Principe - der Gleichheit und Freiheit , so
wie die Abstellung der schreiendsten Mißbräuche bei
den bestehenden RecrutirungSgesetzen , ohne diesel¬

ben völlig umzumodeln , bis zur Erscheinung der
zagesagten neuen Wehrverfassung , über den Antrag
des Abgeordneten Straßer zu bewirken , glaubt da-

her . antragen zu sollen , die hohe Reichsversamm¬
lung wolle als Verbesserung der in Ausübung be¬
findlichen RecrutirungSgesetze die Erlassung eine-
Gesetzes beschließen , nach welchem

») die Eremption des Adels von der Militär¬
widmung aufzuhören,

d ) das militärdienstpflichtige Alter mit dem voll¬
endeten zwanzigsten Lebensjahre anzufangen
und bis zum vollstreckten fünf und zwanzig¬
sten Jahre zu dauern hat,

e) die Reihe , in welcher die Conscribirten zur

Armee assentirt werden sollen , durch das Los
und unter Vorsichten , welche eine Willkühr
und Begünstigung so weit als möglich ferne
halten , bestimmt wird , wobei bemerkt werden
muß , daß bei Festsetzung der Vorkehrungen
zur Losung und des LosungS - und Assenti-
rungS -ActeS selbst auf die jetzigen Bezirks«
eintheilungen und auf die jetzt noch bestehenden

Bezirks - und Vorgesetzten Behörden den durch
das zu erlassende Gesetz lediglich vorhandenen
Uebelständen augenblicklich abgeholfen werden
soll , Rücksicht zu nehmen wäre,

ä) ambulante AssentirungScommissionen nach von
den Kreisämtern abzutheilenden Bezirken ein¬

zuführen sind , und endlich
e) eS in allen jenen Bestimmungen , in welchen

die bisher bestehenden RecrutirungSgesetze
v. I . 1804 und 1827 durch dieses zu be¬

schließende neue Gesetz nicht behoben oder
abgeändert erscheinen , bei jenen ältern Gesetzes-
Vorschriften einstweilen sein Verbleiben haben
soll.
DaS nach diesen Grundsätzen von dem Aus¬

schüsse entworfene Gesetz wird unter Einem der
hohen Reichsversammlung zur Berathung vorgelegt.

Wien den 29 . August 1848.

Aus der k. k. Hof« und Staats -Druckerei.
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